
 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Regierungsratsbeschluss vom 17. Januar 2012   

 

P111244 Genossenschaft Heilsarmee Sozialwerk; Leistungsvereinbarung betreffend 
stationäre sozialpädagogische Betreuung im Wohnheim Schlössli, Wohnen 
für junge Frauen, für die Jahre 2012 bis 2015; Genehmigung 
 

 

 
 
 
://: 1. Die Vereinbarung mit der Genossenschaft Heilsarmee Sozialwerk 

betreffend stationäre sozialpädagogische Betreuung im Schlössli 
für die Periode vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2015 
wird genehmigt. 

 

 

Begründung 
Das Wohnheim Schlössli ist eine Einrichtung der stationären Jugendhilfe mit 
14 Plätzen für weibliche Jugendliche. Der Kanton ist zur Erfüllung seiner 
gesetzlichen Aufgaben auf die Leistungen der Institution angewiesen und 
hat deshalb die Vereinbarung mit der Genossenschaft Heilsarmee Sozial-
werk ab 1. Januar 2012 für vier weitere Jahre erneuert. Mit der Erneuerung 
der Vereinbarung wird das Angebot der Institution erweitert. Ab 2012 bietet 
sie Jugendlichen nach Austritt aus dem Wohnheim in eine Wohnung bei 
entsprechendem Bedarf eine weiterführende Betreuung an. 
 
 
 

                                                                                          
 


